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ÜBERSICHT: Änderungen durchs Jahressteuergesetz 2025 für Ihren Verein

	

	Freigrenze für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb steigt:
Gemeinnützige Vereine dürfen mit ihren wirtschaftlichen Aktivitäten, die nicht unmittelbar der Erfüllung der Satzungszwecke dienen (z. B. Verkauf von Getränken und Speisen) bislang maximal 45.000 Euro (inklusive Umsatzsteuer) einnehmen, ohne körperschaft- oder gewerbesteuerpflichtig zu werden. Diese Grenze steigt 2026 auf 50.000 Euro (§ 64 Abs. 3 Abgabenordung (AO)).

	Ehrenamtspauschale und Übungsleiterfreibetrag steigen:
Die Ehrenamtspauschale steigt von 840 Euro auf 960 Euro pro Jahr (§ 3 Nr. 26a Einkommensteuergesetz (EstG)). Der Übungsleiterfreibetrag wird von aktuell 3.000 Euro auf 3.300 Euro pro Jahr erhöht (§ 3 Nr. 26 EStG). Mehr zur Erhöhung der beiden Freibeträge finden Sie auf den Seiten 1 und 2 in dieser Ausgabe.

	Zeitnahe Mittelverwendung wird eingeschränkt:
Gemeinnützige Vereine, deren Einnahmen nicht mehr als 45.000 Euro betragen, unterliegen nicht dem Gebot der zeitnahen Mittelverwendung. Die Pflicht entfällt künftig für Vereine mit Einnahmen bis 100.000 Euro (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO).

	Sphärenverzicht bei kleinen Vereinen wird möglich:
Gemeinnützige Vereine müssen ihre Einnahmen den 4 „Sphären“ ideeller Bereich, Zweckbetrieb, Vermögensverwaltung und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zuordnen. Neu ab 2026: Übersteigen die Einnahmen des Vereins 50.000 Euro nicht, kann diese Zuordnung entfallen. Doch Achtung: Werfen Sie unbedingt einen Blick auf Seite 3 in dieser Ausgabe.

	Zweckbetriebsgrenze (Sportvereine) steigt:
Die Zweckbetriebsgrenze steigt auf 50.000 Euro, aktuell sind es 45.000 Euro. Der § 67a Abs. 1 AO wird entsprechend angepasst.

	E-Sport wird gemeinnützig:
Ab 2026 können auch E-Sport-Vereine gemeinnützig sein. Dieser Vereinszweck wird in den Katalog der steuerbegünstigten Zwecke aufgenommen (§ 52 AO).

	Status von Photovoltaikanlagen geklärt:
Betrieb und Finanzierung werden ausdrücklich als unschädlich für die Gemeinnützigkeit festgelegt (§ 58 Nr. 11 AO).

	Haftungsprivileg für Ehrenamtliche konkretisiert:
Ehrenamtler (auch Vorstand) haften für Schäden aus ihrem Amt dem Verein gegenüber heraus nur dann (und sofern keine sie schützende Satzungsregelung besteht), wenn sie mehr als 840 Euro pro Jahr vom Verein bekommen. Ansonsten gilt: Haftung nicht für einfache Fahrlässigkeit, sondern „nur“ bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Die Grenze wird auf 3.300 Euro - analog zur neuen Übungsleiterpauschale - angehoben.
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